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TI M744tder Beilagen zu den Steno graphischen Protokoi~ 
des Nationalrates XVIll. Gesetzgebungsperiede 

OR\G\NAL 

A N T RAG 

der Abgeordneten Dr. Nowotny, Dr. St:ummvoll 

und Genossen 

No . ... ~f:jr;?. . .1 A 
Präs.: 0 1. DEZ. 1993 

GU ••••• D.'D ••••••• ill •• ' ••••••• a 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Gebührengesetz geändert 

wird 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz mit dem das Gebührengesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Gebührengesetz BGBl. Nr. 1957/267, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. Nr .... /1993, wird wie folgt geändert: 

1 § 28 Abs. 3 und 4 lautet: 

"(3) Zur Entrichtung der Gebühr bei Wetten anläßlich 

sportlicher Veranstaltungen und bei Glücksspielen (§ 1 Abs. 1 

o GSpG) sind die Vertragsteile sowie die Veranstalter, die 

Glücksspiele organisieren, zur ungeteilten Hand verpflichtet. Die 

Gewinste vermindern sich um die Gewinstgebühr. Bei Wetten und 

Glücksspielen hat der Veranstalter die Gebühr unmittelbar zu 

entrichten (§ 31 Abs. 3). 

(4) . Personen, die gewerbsmäßig Wetten abschließen oder 

vermitteln, sowie die übrigen zur unmittelbaren 

GebÜhrenentrichtung verpflichteten Personen haben besondere 

Aufzeichnungen zu führen, aus denen die für die Berechnung der 

Gebühr erforderlichen Grundlagen zu entnehmen sind." 

2. § 33 TP 17 Abs. 1 Z 7 lautet: 

"7. Glücksspiele (§ 1 Abs. 1 GSpG) , die von einem 

Veranstalter angeboten oder organisiert werden, und . . 

sonstige Veranstaltungen, die sich an die 
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Öffentlichkeit wenden und bei denen den Teilnehmern 

durch Verlosung Gewinste zukommen sollen, 

a) wenn die Gewinste in Waren, in geldwerten 

Leistungen, in Waren und geldwerten Leistungen 

bestehen, vom Gesamtwert aller nach dem Spielplan 

bedungenen Einsätze ................ 12 v.H., 

b) wenn die Gewinste in Geld bestehen, 

vom Gewinst ........................ 25 v.H., 

c) wenn die Gewinste in Geld und in Waren, in Geld 

und in geldwerten Leistungen, in Geld und in Waren 

und in geldwerten Leistungen bestehen, vom 

vier fachen Wert der als Gewinste bestimmten Waren 

und geldwerten Leistungen ........... 12 v.H., 

sowie von den in Geld bestehenden 

Gewinsten ........................... 25 v. H .. 

Von der Gebührenpflicht nach Z 7 sind ausgenommen: 

Ausspielungen gemäß Z 8, 

Glücksspiele, für die Abgaben gemäß § 28 GSpG zu 

entrichten sind, 

Ausspielungen mittels Glücksspielautomaten, 

Ausspielungen die gemäß § 4 Abs. 3 GSpG nicht dem 

Glücksspielmonopol des Bundes unterliegen. 11 

3. § 33 TP 17 Abs. 1 Z 8 lautet: 

"8. Ausspielungen, deren Durchführung nach den Bestimmungen 

des § 14 GSpG durch Erteilung einer Konzession 

übertragen wurden, vom 

Einsatz ................................. 16 vH. 1I 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag unter 

Verzicht auf die erste Lesung dem Finanzausschuß zu~eisen. 

1J~VI. L \, 
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Begründung: 

Die Novellierung des Gebührengesetzes ist erforderlich, da sich 

Veranstalter am Glücksspielmarkt in Österreich etabliert haben, 

die die Bestimmungen des GebÜhrengesetzes bewußt dadurch umgehen, 

daß sie sich nicht am Spiel beteiligen und nach der derzeitigen 

Rechtslage als Veranstalter nicht für die Entrichtung der 

Gebühren herangezogen werden können. Mangels Konzession nach dem 

GSpG unterliegen die Einnahmen der Veranstalter nicht der 

Spielbankabgabe und die Umsätze beim Spiel nach der Entscheidung 
des VwGH vom 20. März 1989, Zl. S8/15 s /0001 auch nicht der 

Umsatzsteuer. 

Durch die gegenständliche Novellierung des Gebührengesetzes wird 

sichergestellt, daß auch Veranstalter zur Entrichtung der 

Gebühren herangezogen werden, die nicht selbst am Spiel 

teilnehmen, sondern bloß anderen die Möglichkeit bieten, an von 

ihnen organisierten Glücksspielen teilzunehmen. Da den 

Finanzbehörden die Identität der Spieler sowie die Spielumsätze 

nicht bekannt sind, ist die Miteinbeziehung der Veranstalter als 

.GebÜhrenschuldner (§ 28 Abs. 3 und 4) zur Administration der 

Gebührenpflicht erforderlich. 

Ausspielungen sind gemäß § 2 Abs. 1 GSpG Glücksspiele, bei denen 

der Veranstalter den Spielern für eine vermögensrechtliche 

Leistung eine vermögensrechtliche Gegenleistung in Aussicht 

stellt. "Zum Wesen der Ausspielung gehört, daß den Leistungen der 

Spieler im Gewinnfall Gegenleistungen gegenüberstehen. Es ist 

aber für das Vorliegen einer Ausspielung nicht unbedingt 

erforderlich, daß diese Gegenleistungen vom Veranstalter erbracht 

werden, sondern es genügt, wenn die Gegenleistung vom 

Veranstalter organisiert wird. Um auch Glücksspiele, die nicht in 

Form einer Ausspielung durchgeführt werden, von der 

Gebührenpflicht zu erfassen, nimmt die Novelle auch sonstige 

Glücksspiele in den Gebührentatbestand auf. Dies ist 

erforderlich, um entsprechende Umgehungen des 

Gebührentatbestandes hintanzuhalten. 
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